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Bremen

Name: Anderung des Namens fiir volljiahrige
Kinder

Ich bin volljahrig und mdéchte den Geburtsnamen, den mir meine Eltern gegeben haben,
andern.

Ich mochte die Reihenfolge meiner Vornamen neu sortieren. Mein Rufname steht an
zweiter Stelle. Ich mdchte, dass der Rufname vorne steht.

Basisinformationen

Ab 01. Mai 2025 gibt es neue Mdglichkeiten auch als Erwachsener den Geburtsnamen,
den man als minderjahriges Kind erworben hat, zu andern:

Anderung des Geburtsnamens nach Scheidung der Eltern/Tod eines Elternteils und
bei Widerruf des Ehenamens der Eltern bei bestehender Ehe

Wenn die Eltern einen Ehenamen gefuhrt haben, das Kind diesen Ehenamen als
minderjahriges Kinder erhalten hat und ein Elternteil nach Auflésung der Ehe den
Geburtsnamen wieder angenommen hat, kann sich das Kind dieser Namensanderung mit
Einwilligung des betroffenen Elternteils anschliel3en und

den neuen Namen dieses Elternteils fihren

oder

einen Doppelnamen aus dem bisherigen Geburtsnamen und dem neuen Namen dieses
Elternteils fuhren.

Die Wahl eines Doppelnamens ist auch moglich, wenn die Eltern bei bestehender Ehe den
vor dem 01.05.2025 bestimmten Ehenamen widerrufen und zur getrennten
Namensfuhrung zurtickkehren. Ein Wechsel zum Namen des anderen Elternteils ist in
diesem Fall nicht moglich.

Erwerb des Ehenamens eines Elternteils und des Stiefelternteils (Einbenennung)
Wenn ein Elternteil mit jemandem verheiratet ist, der nicht Elternteil des Kindes ist
(Stiefelternteil), diese einen Ehenamen fiihren, kann das Kind diesen Ehenamen erhalten,
wenn Elternteil und Stiefelternteil einwilligen. Es kann auch ein Doppelname aus dem
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bisherigen Geburtsnamen und dem Ehenamen gebildet werden (mit oder ohne
Bindestrich).

Widerruf des Erwerbs des Ehenamens eines Elternteils und des Stiefelternteils
(Riuckbenennung)

Wenn die Ehe von Elternteil und Stiefelternteil aufgel6st ist oder das Kind den
gemeinsamen Haushalt verlassen hat, kann das Kind die Einbenennung widerrufen und
zum vorherigen Geburtsnamen zurtickkehren. Eine Einwilligung der Eltern ist nicht
erforderlich.

Streichung von Namensteilen bei mehrteiligen Namen
Besteht der Geburtsname aus mehreren Namen, kdnnen bis auf einen Namen alle Namen
gestrichen werden. Eine Einwilligung der Eltern ist nicht erforderlich.

Anderung des Namens, wenn der Name nur eines Elternteils gefiihrt wird

Wenn das volljahrige Kind den Namen eines Elternteils fuhrt, kann es diesen durch den
Namen des anderen Elternteils ersetzen oder aus den Namen der Eltern einen
Doppelnamen bilden, wenn der andere Elternteil einwilligt. Es stehen nur die Namen zur
Verfiigung, die die Eltern im Zeitpunkt der Geburt des Kindes geftihrt haben.

Streichung bzw. Hinzufligung eines Bindestrichs bei Doppelnamen

Fuhrt das volljahrige Kind bereits einen Doppelnamen kann ein vorhandener Bindestrich
gestrichen bzw. ein fehlender Bindestrich hinzugefltigt werden. Eine Einwilligung der Eltern
ist nicht erforderlich.

Anschluss an die Bestimmung/Anderung des Ehenamens der Eltern

Wenn die Eltern erst bei Volljahrigkeit des Kindes einen Ehenamen bestimmt bzw.
geandert haben, kann sich das Kind dieser Namensénderung anschliel3en und auch den
neuen Ehenamen der Eltern fihren. Eine Einwilligung der Eltern ist nicht erforderlich.

Anderung des Namens, der durch eine Volljahrigenadoption gedndert wurden
Wenn man als volljahrige Person vor dem 01.05.2025 adoptiert wurde, hat man den
Namen der Adoptiveltern erhalten. Diese Namensanderung kann rickgangig gemacht
werden und man kann wieder den vorherigen Geburtsnamen fliihren oder einen
Doppelnamen der aus dem vorherigen Geburtsnamen und dem Adoptivhamen gebildet
wird.

Anderung des Namens, wenn nach der Einbiirgerung aus einer Namenskette oder
Eigenname kein Doppelname gebildet werden durfte

Wenn die Namen nach der Einbiurgerung an das deutsche Recht angeglichen wurden und
aus der Namenskette bzw. den Eigennamen ein einteiliger Familienname gebildet wurde,
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aber eigentlich ein zweiteiliger Name gewtnscht war, darf aus den urspringlichen Namen
jetzt ein zweiteiliger Name gebildet werden.

Anderung der Reihenfolge der Vornamen

Personen, die ihren Namen nach deutschem Recht fihren und mehrere Vornamen haben,
kénnen die Reihenfolge der Vornamen neu bestimmen. Das Hinzufliigen oder Weglassen
von Vornamen und Bindestrichen ist nicht zulassig. Auch die Schreibweise der einzelnen
Namen kann nicht geandert werden.

Es koénnen hier nicht alle Mdglichkeiten der Namensénderung dargestellt werden.
Spezielle Namensanderungen kénnen gerne beim Standesamt angefragt werden.

Voraussetzungen

o Die erklarende Person muss volljahrig sein und den aktuellen Geburtsnamen als
minderjahriges Kind erworben haben (Ausnahme: Bei der Rlickbenennung kann auch
der als volljahriges Kind erworbenen Name widerrufen werden.)

> Je nach Art der Namensanderung sind Zustimmungen der Eltern erforderlich.

o Ist das volljahrige Kind verheiratet und wird der zu andernde Name als Ehenamen
gefuhrt, muss der andere Ehegatte der Namensanderung zustimmen, wenn auch der
Ehenamen geandert werden soll.

Ablauf

Die entsprechenden Erklarungen missen personlich beim Standesamt abgegeben
werden. Dafir ist ein Termin erforderlich. Mit dem Formular "Namensanderung
Erwachsene" kann ein Termin beim Standesamt angefragt werden. Fiir die Anderung der
Reihenfolge der Vornamen verwenden Sie bitte das Formular "Namensanderung
Reihenfolge Vornamen".

Weitere Hinweise

Die Namensanderungen sind ab 01.05.2025 maglich.

Bendétigte Unterlagen

o Aktueller Auszug aus dem Geburtenregister des Kindes
o Ggf. aktueller Auszug aus dem Eheregister der Eltern bzw. Stiefeltern
o Personalausweis oder Reisepass der Erklarenden

Zustandige Stellen

- Standesamt Bremen-Mitte

» +49 421 115
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https://sp-abnahme.calypso.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/standesamt-bremen/standesamt-bremen-mitte-9350

= +49 421 361 6360
» Hollerallee 79, 28209 Bremen
» standesamtmitte@inneres.bremen.de

- Standesamt Bremen-Nord

+49 421 115

+49 421 361 79383

Gerhard-Rohlfs-Str. 62, 2. Etage, 28757 Bremen
standesamtbremen-nord@inneres.bremen.de

Formulare

o Namensidnderung Erwachsene (pdf, 100.4 KB)

o Namensidnderung Reihenfolge Vornamen (pdf, 89.1 KB)

Gebiihren | Kosten

51,00 EUR Beurkundung der Erklarung, wenn nur deutsches Recht zu beachten ist
88,00 EUR Beurkundung der Erklarung, wenn auch auslandisches Recht zu beachten ist
19,00 EUR Beurkundung zur Anderung der Reihenfolge der Vornamen

gebuhrenfrei Bescheinigung Uber die Namensanderung, wenn diese erstmalig bei oder
nach der Beurkundung ausgestellt wird

15,00 EUR Bescheinigung tber die Namensanderung bei spaterer Ausstellung

8,00 EUR weitere Bescheinigungen, wenn sie gleichzeitig beantragt und in einem
Arbeitsgang ausgestellt werden

15,00 EUR Geburtsurkunde

Rechtsgrundlagen

o § 1617c Burgerliches Gesetzbuch (BGB)
o § 1617d Burgerliches Gesetzbuch (BGB)
o § 1617e Burgerliches Gesetzbuch (BGB)
o § 1617i Burgerliches Gesetzbuch (BGB)

Aktualisiert am 01.10.2025

Seite 4 von 4


mailto:standesamtmitte@inneres.bremen.de
https://sp-abnahme.calypso.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/standesamt-bremen/standesamt-bremen-nord-9351
mailto:standesamtbremen-nord@inneres.bremen.de
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Formular_Namens%C3%A4nderung_Erwachsene_Ausf%C3%BCllbar.pdf
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Formular_Namens%C3%A4nderung_Reihenfolge_Vornamen_Ausf%C3%BCllbar.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1617c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1617d.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1617e.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1617i.html

	 Name: Änderung des Namens für volljährige Kinder 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Weitere Hinweise

	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	 Standesamt Bremen-Mitte 
	 Standesamt Bremen-Nord 

	Formulare
	Gebühren / Kosten
	Rechtsgrundlagen


